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60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

ASchG 1994 §8 Abs2 Z3;

ASchG 1994 §8 Abs2 Z4;

VwRallg;

Rechtssatz

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird u.a. zu § 8 Abs. 2 Z. 3 ASchG 1994 ausgeführt, diese Bestimmung

verp8ichte zur gemeinsamen Festlegung der Schutzmaßnahmen, weil einerseits zu den notwendigen

Schutzmaßnahmen auch konkrete Vorkehrungen in der Arbeitsstätte gehören würden, die von den Arbeitgebern der

betriebsfremden Arbeitnehmer nicht getro;en werden könnten, und andererseits die für die Arbeitsstätte

verantwortlichen Arbeitgeber häu<g bei Einsatz Betriebsfremder (z.B. Reinigungskräfte, Servicepersonal) die

Arbeitsabläufe, die verwendeten Arbeitsmittel, die verwendeten Arbeitssto;e usw. nicht ausreichend kennen und

beurteilen könnten daher auch nicht allein die notwendigen Schutzmaßnahmen tre;en könnten. Ein wirksamer Schutz

der betriebsfremden Arbeitnehmer könne daher nur im Zusammenwirken der Beteiligten gewährleistet werden. Nach

den Erläuterungen zu § 8 Abs. 2 Z. 4 ASchG 1994 werden nach Z. 4 die für die Arbeitsstätte verantwortlichen

Arbeitgeber verpflichtet, für die Durchführung jener Maßnahmen zu sorgen, "die ihre Arbeitsstätte betreffen."
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